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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
Global Care 

I. Allgemeines
Versicherungsträgerin ist die SWICA Versicherungen AG, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, nachstehend SWICA 
genannt.

Art. 1 Wer ist zuständig? 

Wenn der Versicherungsnehmer* eine Versicherungsbe-
ratung oder Leistungen aus dieser Versicherung bean-
sprucht, hat er sich an SWICA zu wenden. Der Versiche-
rungsnehmer findet die Adresse der zuständigen Stelle 
auf der Versicherungspolice.

Art. 2 Was gehört zum Versicherungsvertrag?

Der Versicherungsvertrag – sowohl bei einzel- als auch 
bei kollektivversicherten Personen – setzt sich zusam-
men aus:

•	dem Versicherungsantrag
•	der Versicherungspolice
•	diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB)
•	allfälligen Besonderen Vertragsvereinbarungen (BVB)
•	der Datenschutzerklärung von SWICA

Im Übrigen gilt das Schweizerische Bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag (VVG). Bei einem allfälligen 
Widerspruch zwischen den AVB bzw. BVB und zwingen-
den Bestimmungen des VVG gehen Letztere vor. Dispo-
sitive Bestimmungen des VVG gelten nur, sofern in die-
sen AVB/ZB keine davon abweichenden Regelungen 
festgehalten sind. 

Diese AVB basieren auf dem VVG mit Änderung vom  
19. Juni 2020 (in Kraft per 1. Januar 2022). Sie gelten für 
sämtliche Versicherungsnehmer (inkl. der Versicherungs-
nehmer mit Vertragsabschluss vor dem 1. Januar 2022), 
sofern in diesen AVB keine davon abweichenden Rege-
lungen festgehalten sind.

Art. 3 Widerrufsrecht

Der Antragsteller kann seinen Antrag zum Abschluss des 
Vertrags oder die Erklärung zu dessen Annahme schrift-
lich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch 
Text ermöglicht, bei SWICA (gemäss Kontaktangaben 
auf der Versicherungspolice) widerrufen. Die Widerrufs-
frist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag beantragt oder angenommen 
hat.

II. Umfang des Versicherungsschutzes
Art. 4 Was ist versichert?

Der Versicherungsnehmer kann die finanziellen Folgen 
von Krankheit/Mutterschaft und Unfall gemäss diesen 
vorliegenden Bedingungen versichern. Die in diesen Ver-
sicherungsbedingungen aufgeführten Leistungen werden 
in Ergänzung zu einer allfällig bestehenden Kranken-
pflege- oder Unfallversicherung bezahlt. Ist das Un- 
fallrisiko mitversichert, bezahlt SWICA die gleichen Leis-
tungen wie bei Krankheit.

Art. 5 Welche Behandlungen werden bezahlt?

SWICA übernimmt die Kosten von anerkannten Heilbe-
handlungen, wenn sie wirksam, zweckmässig und wirt-
schaftlich sind. Zusätzliche Bestimmungen sind im Be-
schrieb der Versicherungsleistungen (Art. 12 ff.) zu finden. 

Diese Versicherung ist eine Schadenversicherung.

Art. 6 Örtlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt weltweit.

Art. 7 Versicherungsnehmer

Jede Person kann diese Zusatzversicherung beantra-
gen, sofern ihr gesetzlicher Wohnsitz zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses bzw. bei wesentlichen Anpassungen 
des Deckungsumfangs in der Schweiz liegt.

*� �Der besseren Lesbarkeit wegen wird in diesem Dokument lediglich die männliche Form verwendet.  
Dies gilt für sämtliche geschlechtsspezifischen Begriffe im Dokument.
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III. Begriffsbestimmungen
Art. 8 Krankheit

Als Krankheit gilt jede Beeinträchtigung der körperli-
chen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht 
Folge eines Unfalls ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeits-
unfähigkeit zur Folge hat.

Art. 9 Unfall

Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte schädi-
gende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Fak-
tors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchti-
gung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. Die Versiche-
rung erbringt ihre Leistungen auch bei folgenden Kör-
perschädigungen, sofern sie nicht vorwiegend auf 
Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind: Kno-
chenbrüche, Verrenkungen von Gelenken, Meniskus-
risse, Muskelrisse, Muskelzerrungen, Sehnenrisse, Band-
läsionen und Trommelfellverletzungen.

Art. 10 Mutterschaft

Mutterschaft umfasst Schwangerschaft und Nieder-
kunft sowie die nachfolgende Erholungszeit der Mutter.

Art. 11 Ambulante, stationäre und teilstationäre 
Behandlungen

Ambulante Behandlungen sind medizinisch notwendige 
Behandlungen bei einer im jeweiligen Staat anerkannten 
Medizinalperson oder Institution. Als stationäre Behand-
lung gilt jeder medizinisch notwendige Spitalaufenthalt 
von mehr als 24 Stunden. Als teilstationäre Behandlung 
gilt jeder medizinisch notwendige Spitalaufenthalt von 
höchstens 24 Stunden. Teilstationäre und stationäre Be- 
handlungen müssen in einem im jeweiligen Staat aner-
kannten Spital oder in einem Ambulatorium/einer Tages-
klinik stattfinden. 

IV. Versicherungsleistungen
Art. 12 Versicherungsstufen

Es kann unter drei Versicherungsstufen ausgewählt wer-
den. Der versicherte Betrag versteht sich gesamthaft 
für alle Leistungsbereiche (Krankheit/Mutterschaft und 
Unfall, sofern mitversichert) abzüglich Franchise pro 
Kalenderjahr und pro Versicherungsnehmer. Massgebend 
ist der Zeitpunkt der Behandlung.

Stufe 1:	   100 000 Franken 
Stufe 2:	   250 000 Franken 
Stufe 3:	 1 000 000 Franken

 
Art. 13 Leistungsausrichtung

1.	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, SWICA 
alle Rechnungen und Quittungen im Original oder 
mittels eines durch SWICA zur Verfügung gestellten 
elektronischen Zustellkanals, versehen mit den not-
wendigen medizinischen Angaben, zuzustellen. Die 
Abrechnungsbelege sind SWICA in deutscher, fran-
zösischer, italienischer, spanischer oder englischer 
Sprache spätestens 90 Tage nach der Rechnungs-
stellung, jedoch spätestens zwei Jahre nach Behand- 
lungsende zur Rückerstattung einzureichen. Ander-
weitige Belege müssen mit einer amtlich beglaubig-
ten Übersetzung eingereicht werden. Für Behand-
lungen, deren Rechnungsbelege zu spät eingereicht 
werden, entfällt die Leistungspflicht von SWICA.

2.	 Sind die Unterlagen nicht vollständig oder unver-
ständlich bzw. benötigt SWICA zur Bestimmung der 
geschuldeten Leistung zusätzliche bzw. genauere 
Angaben, so mahnt SWICA den Versicherungsneh-
mer unter Fristansetzung von 60 Tagen mit Schrei-
ben an die zuletzt bekannte Korrespondenzadresse. 
Werden die verlangten Angaben innert der gesetz-
ten Frist nicht oder nicht genügend nachgereicht, so 
entfällt die Leistungspflicht von SWICA.

3.	 SWICA entschädigt die erbrachten und versicherten 
Leistungen nach dem für den Leistungserbringer 
landesüblichen Tarif. Entsprechen die in der Rech-
nung für die Leistungen angewandten Tarife nicht 
den für den Leistungserbringer landesüblichen Tari-
fen oder sind diese unangemessen angewandt wor-
den, so kann SWICA die Leistungen entsprechend 
kürzen.

4.	 Musste SWICA keine Depotleistungen erbringen 
oder direkte Kostenübernahme gegenüber dem 
Leistungserbringer versprechen, werden die Kosten 
dem Versicherungsnehmer von SWICA an eine Bank
adresse in der Schweiz in Schweizer Franken vergü-
tet. Massgebend für die Umrechnung von Fremd-
währungen in Schweizer Franken ist der jeweilige 
Devisenkurs zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
des Leistungserbringers (Fakturadatum).
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Art. 14 Ambulante Behandlung

1. 	 Der Versicherungsnehmer hat freie Arzt-, Therapeu-
ten- und Spitalwahl, sofern die Medizinalperson 
oder die Klinik sowie die Diagnose- und Therapieart 
in dem Land, wo die Behandlung erfolgt, staatlich 
anerkannt sind.

2.	 Labortests, Analysen, Röntgen, Physiotherapie und 
andere Therapien müssen ärztlich angeordnet wor- 
den sein. Für Medikamente und Hilfsmittel muss eine 
ärztliche Verordnung (Rezept) vorliegen.

Art. 15 Spitalaufenthalt

SWICA vergütet die ausgewiesenen Kosten aller staat-
lich anerkannten öffentlichen und privaten Spitäler  
desjenigen Staates, in dem die Behandlung jeweils statt-
findet.

Bezahlt werden Unterkunft und Verpflegung, Arzthono-
rare, wissenschaftlich anerkannte diagnostische und 
therapeutische Massnahmen, Medikamente, Narkose 
und Operationssaal. Die Leistungen werden so lange 
erbracht, wie der Versicherungsnehmer aus medizini-
schen Gründen akutspitalbedürftig ist.

Art. 16 Teilstationäre Behandlungen/Tageskliniken

SWICA vergütet die Kosten für einen Aufenthalt in einer 
Tagesklinik respektive für einen teilstationären Spital-
aufenthalt analog der ambulanten Behandlung, zuzüg-
lich der während des Klinikaufenthaltes entstehenden 
Kosten für Unterkunft und Pflege.

Art. 17 Stationäre Rehabilitation

SWICA vergütet die Kosten einer stationären Rehabilita-
tion, wenn sie im Anschluss an einen Spitalaufenthalt 
nach ärztlicher Verordnung erfolgt, medizinisch notwen-
dig und wirtschaftlich ist, während maximal 90 Tagen 
pro Kalenderjahr.

Art. 18 Stationäre Aufenthalte in Psychiatriekliniken 
oder in Spezialabteilungen für psychisch Kranke 

SWICA vergütet für Aufenthalte in Psychiatriekliniken 
oder in Spezialabteilungen für psychisch Kranke, wenn 
die Behandlung nach ärztlicher Verordnung erfolgt, 
medizinisch notwendig und wirtschaftlich ist, während 
maximal 90 Tagen pro Kalenderjahr einen Beitrag an  
die Behandlungs- und Aufenthaltskosten, gesamthaft bis 
maximal 300 Franken pro Tag.

Art. 19 Mutterschaft und Geburt

1.	 Bei Mutterschaft bezahlt SWICA die gleichen Leis-
tungen wie bei Krankheit. Ausserdem vergütet 
SWICA nach einer Niederkunft aus der Versicherung 
der Mutter auch die Aufenthalts- und Behand
lungskosten für das gesunde Kind, solange es sich 
mit der Mutter zusammen im Spital aufgehalten hat. 

2.	 Der Leistungsanspruch für Mutterschaft und Nie-
derkunft beginnt erst nach einer Wartefrist von  
360 Tagen nach Versicherungsbeginn.

Art. 20 Badekuren

Bei ärztlich verordneten und von SWICA vorgängig 
bewilligten Badekuren wird während längstens 30 Tagen 
pro Kalenderjahr an die Aufenthalts- und Behandlungs-
kosten eine pauschale Entschädigung von maximal 
170 Franken pro Tag vergütet. 

Das Kurgesuch ist SWICA zusammen mit der ärztlichen 
Verordnung mindestens 21 Tage vor einer geplanten Kur 
zur Prüfung einzureichen.

Art. 21 Erholungsaufenthalte

Bei ärztlich verordneten und von SWICA vorgängig 
bewilligten Erholungskuren, die im Anschluss an einen 
stationären Spitalaufenthalt notwendig sind, wird wäh-
rend längstens 30 Tagen pro Kalenderjahr an die Auf-
enthalts- und Behandlungskosten eine pauschale Ent-
schädigung von maximal 100 Franken pro Tag vergütet. 

Art. 22 Hauskrankenpflege

SWICA bezahlt für die Pflege von Versicherungsneh-
mern zu Hause mit eigenem Haushalt, die durch eine 
diplomierte Pflegeperson verrichtet wird (ausgenom-
men Familienangehörige), an die nachgewiesenen  
Kosten während maximal 90 Tagen pro Kalenderjahr 
100 Franken pro Tag. 

Die Pflegebedürftigkeit des Versicherungsnehmers muss 
durch ein ärztliches Zeugnis ausgewiesen sein.

Art. 23 Notfalltransporte, Verlegungstransporte und 
Repatriierungen

SWICA übernimmt die Kosten für den medizinisch not-
wendigen Notfalltransport des Versicherungsnehmers 
zum nächsten Arzt oder Spital.

Auch gedeckt sind die medizinisch notwendigen Ver- 
legungstransporte von einem Leistungserbringer zum 
nächsten für die Behandlung geeigneteren Leistungser-
bringer.

Zudem werden die Kosten für Repatriierungen des Ver-
sicherungsnehmers in ein geeignetes Spital in der Nähe 
seines Wohnorts übernommen. Über Notwendigkeit und 
Art der Repatriierung entscheiden die Ärzte der teleme-
dizinischen Beratung santé24.
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Für alle hier beschriebenen Massnahmen werden die 
bewilligten und nachgewiesenen Kosten zusammen 
gesamthaft bis maximal 50 000 Franken pro Kalender-
jahr vergütet.

Art. 24 Franchisenvarianten 

Der Versicherungsnehmer kann aus folgenden Fran-
chisenvarianten pro Kalenderjahr auswählen:

     600 Franken 
  1000 Franken 
  2000 Franken 
  5000 Franken 
10 000 Franken 

Die Prämie wird entsprechend der gewählten Franchise 
reduziert. Die Franchise gilt für alle versicherten Leis
tungen, wird aber pro Kalenderjahr nur einmal erhoben. 
Massgebend für die Anrechnung zum Kalenderjahr ist 
das Behandlungsdatum.

V. Pflichten und Anspruchs­
begründung
Art. 25 Anzeigepflicht im Versicherungsfall

1.	 Schadenmeldungen an SWICA (die Kontaktangaben 
sind auf der Versicherungspolice zu finden) müssen 
umgehend, spätestens innerhalb von 30 Tagen ab 
Kenntnis erfolgen.

2.	 Für Spitalaufenthalte hat der Versicherungsnehmer 
vor Spitaleintritt eine Kostengutsprache zu verlan-
gen. SWICA entscheidet aufgrund des medizini-
schen Befundes über die Kostengutsprache sowie 
über eine allfällige Überführung in ein geeignetes 
Spital in der Nähe des Wohnorts des Versicherungs-
nehmers. Bei einem Notfall oder wenn höhere Um-
stände ihn von dieser Meldung an SWICA abhalten, 
ist der Versicherungsnehmer bzw. seine Angehöri-
gen verpflichtet, SWICA innert zehn Tagen nach Ein-
tritt des Ereignisses zu benachrichtigen. Ebenso sind 
Repatriierungen gemäss Art. 23 der telemedizini-
schen Beratung santé24 zu melden und von SWICA 
genehmigen zu lassen.

3.	 Die Leistung kann um den Betrag gekürzt werden, 
um den sich die Leistung bei rechtzeitiger Schaden-
meldung gemindert hätte, wenn die Schadenmel-
dung schuldhaft zu spät oder gar nicht erfolgt.

4.	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alles zu 
unternehmen, was zur Minderung des Schadens und 
zu dessen Klärung beitragen kann. Insbesondere hat 
der Versicherungsnehmer die Ärzte/Therapeuten, 
die ihn behandeln oder behandelt haben, von der 
beruflichen Schweigepflicht gegenüber SWICA und 
der telemedizinischen Beratung santé24 zu entbin-
den. 

Art. 26 Mehrfachversicherungen/Leistungspflicht 
Dritter

1.	 Von haftpflichtigen Dritten bzw. deren Versicherern 
zu übernehmende Heilungskosten sowie durch an-
dere Kranken- oder Unfallversicherungen zu ent-
schädigende Heilungskosten werden von den Leis-
tungen von SWICA gesamthaft in Abzug gebracht. 
Bei nur teilweiser Leistungspflicht von Dritten er-
bringt SWICA ihre Leistungen in dem Masse, als  
dem Versicherungsnehmer keine Überentschädigung 
erwächst. 

2.	 Bestreitet ein Dritter seine Leistungspflicht, so ist 
SWICA nicht verpflichtet, Leistungen zu erbringen. 
Freiwillige Vorleistungen werden durch SWICA nur 
erbracht, wenn der Versicherungsnehmer seine Rech-
te gegenüber Dritten an SWICA abtritt. SWICA kann 
dem Versicherungsnehmer beim Durchsetzen seiner 
Rechte gegenüber Dritten Rechtsschutz gewähren.

3.	 Schliesst der Versicherungsnehmer ohne vorherige 
Zustimmung von SWICA einen Vergleich mit Dritten 
ab, so entfällt die Leistungspflicht von SWICA.

4.	 SWICA ist nicht leistungspflichtig, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Forderungen gegenüber einem 
Dritten nicht rechtzeitig geltend macht oder sich 
nicht um ihren Eingang bemüht. 

5.	 Der Versicherungsnehmer hat SWICA über Art und 
Ausmass sämtlicher Leistungen Dritter zu informie-
ren. Bei Unterlassung kann SWICA die Leistungen 
verweigern oder kürzen. Bereits bezahlte Leistungen 
sind zurückzuzahlen.

Art. 27 Verbot der Abtretung und der Verpfändung

Forderungen gegenüber SWICA dürfen weder abge
treten noch verpfändet werden. Abtretungen oder Ver
pfändungen derartiger Forderungen können gegenüber 
SWICA nicht durchgesetzt werden.

Art. 28 Einschränkungen des Deckungsumfangs – 
Deckungsausschlüsse

Durch diese Versicherung sind nicht gedeckt:

a) 	 Behandlung, Pflege, Überwachung und Aufenthalt in 
einem Pflege-, Chronischkranken- oder Altersheim 
oder einer Seniorenresidenz.

b) 	 Eingriffe für Korrektur oder Beseitigung physischer 
Mängel oder Verunstaltungen, soweit sie nicht durch 
eine versicherte Krankheit oder einen versicherten 
Unfall notwendig geworden sind.

c) 	 Leistungen an Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlin-
sen, Hörgeräte, Prothesen und für orthopädische 
Hilfsmittel sowie alle Hilfsmittel, die der Potenzstei-
gerung dienen.

d)	 Zellulartherapie, Abmagerungskuren, Kräftigungsthe-
rapien, alle Massnahmen der Familienplanung (Sterili-
sation, Fruchtbarkeitsbehandlungen und Schwanger-
schaftsabbruch, unabhängig von der medizinischen 
Indikation) sowie Lifestyleprodukte.

e)	 Zahnbehandlungen jeglicher Art.
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f)	 Selbsttötung und Gesundheitsschädigungen am ei- 
genen Körper, die der Versicherungsnehmer ab-
sichtlich oder im Zustand voller oder teilweiser 
Urteilsunfähigkeit herbeigeführt hat.

g)	 Krankheiten und Unfälle infolge der Teilnahme an 
kriegerischen Handlungen oder Terrorakten oder 
des Versuchs dazu auf der ganzen Welt, es sei denn, 
die Krankheit oder der Unfall ereignet sich innerhalb 
von 14 Tagen nach dem erstmaligen Auftreten sol-
cher Ereignisse in dem Land, in dem der Versiche-
rungsnehmer sich aufhält oder wo er von diesen 
Ereignissen überrascht wurde.

h)	 Gesundheitsschäden infolge Einwirkung ionisieren-
der Strahlen oder Schäden aus Nuklearenergie.

i)	 Folgen aus der Einnahme oder Injektion von Drogen, 
Betäubungsmitteln, Doping oder ähnlichen Substan-
zen sowie von Medikamenten, die nicht durch einen 
autorisierten Arzt verschrieben wurden.

j)	 Alkoholmissbrauch und dessen Folgen.
k)	 Folgen einer Verletzung von behördlichen Bestim-

mungen.
l)	 Folgen der Begehung eines Verbrechens oder Ver-

gehens oder des Versuchs dazu.
m)	 Folgen der Beteiligung an Streiks, Raufereien oder 

Schlägereien, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
sei als Unbeteiligter oder bei Hilfeleistung für einen 
Wehrlosen durch die Streitenden verletzt worden.

n)	 Folgen von Gefahren, denen sich der Versicherungs-
nehmer dadurch aussetzt, dass er andere provo-
ziert.

o)	 Gesundheitsschädigungen, die auf ein Wagnis zu-
rückgehen. Wagnisse sind Handlungen, in denen sich 
der Versicherungsnehmer einer besonders grossen 
Gefahr aussetzt, ohne dass er die Vorkehrungen 
trifft oder überhaupt treffen kann, die das Risiko auf 
ein vernünftiges Mass beschränken.

	  
Wagnisse bzw. derartige Ereignisse sind bspw.:

•	Motor- und Radsportrennen jeglicher Art wie 
Auto-, Motorrad-, Motocross-, Motorboot-,  
Skating-, Velorennen und Trainings dazu;

•	Extremsportarten wie Skigeschwindigkeitsrekord-
fahrten, Snow- und Riverrafting, Tauchen in der 
Tiefe von mehr als 40 Metern, Wracktauchen, 
Boxwettkämpfe, Catch-as-catch-can, Fullcon-
tact-Wettkämpfe, Karate Extrem, Canyoning, 
Hydrospeed, Riverboogie, Bungee-Jumping, 
Base-Jumping, Skatingrennen;

•	Zugsurfen;
•	Spacen;
•	ähnliche Sport- und Vergnügungsarten.

p)	 Unfälle, die sich anlässlich oder während des Absol-
vierens eines nichtschweizerischen Militärdienstes 
ereignen, und Krankheiten, die sich anlässlich oder 
während des Absolvierens eines nichtschweizeri-
schen Militärdienstes manifestieren bzw. eintreten.

Art. 29 Kürzungen – grobe Fahrlässigkeit

SWICA verweigert oder kürzt die Leistungen, wenn das 
versicherte Ereignis vorsätzlich oder grobfahrlässig her-
beigeführt worden ist. 

Art. 30 Folgen bei vertragswidrigem Verhalten

Bei Zuwiderhandeln gegen die Versicherungsbedingun-
gen ist SWICA befugt, ihre Leistungen zu kürzen oder zu 
verweigern, ausser es wird bewiesen, dass das ver-
tragswidrige Verhalten auf die Folgen der Krankheit 
oder des Unfalls und deren Feststellung keinen Einfluss 
ausgeübt hat und nicht schuldhaft war.

VI. Vertragsdauer und Kündigung
Art. 31 Ab wann gilt die Versicherung?

Der Vertrag gilt, sobald SWICA die Versicherungspolice 
ausgehändigt und die Annahme des Antrags schriftlich 
oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch 
Text ermöglicht, erklärt hat, frühestens jedoch nach der 
Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland oder zu einem 
späteren vereinbarten Zeitpunkt. Folgen von Unfällen 
und Krankheiten sind nur gedeckt, wenn die Unfälle sich 
erst nach dem Versicherungsbeginn ereignen bzw. die 
Krankheiten erst nach dem Versicherungsbeginn erst-
malig auftreten.

Art. 32 Wie lange gilt die Versicherung?

Der Versicherungsnehmer hat Anspruch auf die versi-
cherten Leistungen, solange der Vertrag nicht aufgeho-
ben ist bzw. keine Leistungssperre wegen Nichtbezah-
lens der Prämie bzw. der Franchise eingetreten ist.
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Art. 33 Wann kann die Versicherung aufgelöst werden?

1.	 Ist nichts anderes vereinbart, gilt eine Mindestver-
tragsdauer von einem Jahr, wobei das Ende des 
Versicherungsjahrs immer auf den 31.12. fällt. Nach 
Ablauf der vereinbarten Dauer verlängert sich der 
Vertrag jeweils stillschweigend um ein Jahr, sofern 
er vom Versicherungsnehmer nicht fristgerecht ge-
kündigt wird.

2.	 Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen. 
Die Kündigung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie spä-
testens am letzten Arbeitstag vor Beginn der drei-
monatigen Frist bis 17 Uhr im Empfangsbereich von 
SWICA eingetroffen ist (das Datum des Poststem-
pels ist nicht massgebend). Die Prämien sind bis zum 
nächsten ordentlichen Kündigungstermin geschul-
det. SWICA steht dieses ordentliche Kündigungs-
recht gemäss VVG nicht zu.

	 Der Versicherungsnehmer kann nach jeder Krank-
heit, jedem Unfall und jeder Mutterschaft, für die 
bzw. den ein Ersatz beansprucht wird, den Vertrag 
kündigen, und zwar spätestens 14 Tage, nachdem er 
von der Auszahlung von SWICA Kenntnis erhalten 
hat. Der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach 
Eintreffen der Mitteilung bei SWICA. Ansonsten 
erlischt die Versicherung durch Tod des Versiche-
rungsnehmers oder Rücktritt vom Vertrag. Der Ver-
trag kann auch aus wichtigem Grund (z.B. jeder 
Umstand, bei dessen Vorhandensein der kündigen-
den Person nach Treu und Glauben die Fortsetzung 
des Vertrags nicht mehr zumutbar ist) jederzeit 
gekündigt werden.

3.	 SWICA hat das Recht, den Vertrag auf Ablauf zu 
kündigen, wenn das bestehende Versicherungspro-
dukt den Marktverhältnissen angepasst werden muss 
oder aufgrund von geänderten gesetzlichen Bestim-
mungen Anpassungen durchgeführt werden müs-
sen. In diesem Fall hat der Versicherungsnehmer das 
Recht, ohne Gesundheitsprüfung einen gleichwerti-
gen Versicherungsschutz im bestehenden Produkt 
weiterzuführen.

4.	 Bei erneuter Wohnsitznahme/Versicherungspflicht in 
der Schweiz kann Global Care nicht mehr weiterge-
führt werden. Der Versicherungsnehmer hat jedoch 
das Recht, ohne Gesundheitsprüfung bei SWICA im 
Rahmen des jeweils aktuellen Versicherungsangebo-
tes innert dreier Monate seit der erneuten Wohnsitz-
nahme in eine vergleichbare Krankenversicherung 
nach KVG und VVG von SWICA überzutreten. Bei 
rechtzeitigem Übertritt beginnt die Versicherung zum 
Zeitpunkt der Wohnsitznahme in der Schweiz. 

	 Wird der Übertritt innert dreier Monate nicht bean-
tragt oder ist dieser nicht gewünscht, wird Global 
Care per Datum der Wohnsitznahme in der Schweiz 
beendet.

5.	 Die Kündigung hat jeweils schriftlich oder in einer 
Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu 
erfolgen.

VII. Aufnahmebedingungen
Art. 34 Antragsdeklaration

Der Antragsteller hat das von SWICA herausgegebene 
Antragsformular vollständig und wahrheitsgetreu auszu
füllen. Werden beim Antrag erhebliche Punkte, welche 
die anzeigepflichtige Person kannte oder hätte kennen 
müssen, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, kann 
SWICA innert vier Wochen nach Kenntnisnahme der 
Anzeigepflichtverletzung den Vertrag schriftlich oder in 
einer anderen Form, die den Nachweis durch Text 
ermöglicht, kündigen sowie sämtliche seit Vertragsbe-
ginn mit der Anzeigepflichtverletzung zusammenhän-
genden Leistungen zurückfordern. Der Vertrag endet, 
sobald der Versicherungsnehmer die Kündigung erhal-
ten hat.

Art. 35 Altersgrenze

In diese Versicherung werden Antragsteller aufgenom-
men, die das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben.

VIII. Prämienzahlung
Art. 36 Wann werden die Prämien fällig?

1.	 Die Prämien sind in der Regel jährlich im Voraus zahl-
bar, können aber auf besondere Vereinbarung 
gegen Zuschlag auch halb- oder vierteljährlich oder 
zweimonatlich bezahlt werden. 

2.	 Die Prämien werden jeweils am ersten Monatstag 
einer Zahlungsperiode fällig.

3.	 Die Prämien sind innerhalb eines Monats ab verein-
bartem Fälligkeitstag in Schweizer Franken an SWICA 
zu entrichten.

Art. 37 Verspätete Zahlung

Trifft die Prämie oder eine Franchise des Versicherungs-
nehmers innerhalb eines Monats nach Fälligkeit nicht 
bei SWICA ein, fordert SWICA den Versicherungsneh-
mer mittels Mahnung (schriftlich oder in einer anderen 
Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht) auf, 
innert 14 Tagen nach deren Absendung Zahlung zu leis-
ten. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, ruht die Leistungs-
pflicht vom Ablauf der Mahnfrist an. SWICA ist befugt, 
verursachte Spesen wie Kosten für Mahnungen, Betrei-
bungen, allgemeine Inkassoumtriebe und Verzugszinsen 
zurückzufordern und mit Vergütungsansprüchen zu ver-
rechnen.
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IX. Prämienänderungen
Art. 38 Prämientarifänderungen

Muss der Prämientarif angepasst werden, kann SWICA 
die Anpassung des Vertrags mit Wirkung ab folgendem 
Kalenderjahr verlangen. Zu diesem Zweck hat SWICA 
dem Versicherungsnehmer die neue Prämie spätestens 
30 Tage vor Ablauf des Kalenderjahrs bekannt zu geben. 
Der Versicherungsnehmer hat das Recht, den Vertrag 
auf das Ende des laufenden Kalenderjahrs zu kündigen. 
Die Kündigung muss, um gültig zu sein, schriftlich oder in 
einer anderen Form, die den Nachweis durch Text er-
möglicht, erfolgen und spätestens am letzten Arbeitstag 
des Kalenderjahres bis 17 Uhr im Empfangsbereich von 
SWICA eingetroffen sein (das Datum des Poststempels 
ist nicht massgebend). Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die Kündigung, gilt dies als Zustimmung zur 
Anpassung des Vertrags.

Art. 39 Altersanpassungen

Die Prämien richten sich nach dem Tarif für die jeweilige 
Altersgruppe. Die gemäss Lebensaltertarif periodisch 
erfolgenden Prämienerhöhungen (Altersanpassungen) 
berechtigen ebenfalls zu einer Kündigung gemäss vor-
angegangenem Artikel 38. 

Die Altersgruppen lauten 0–15, 16–18, 19–25, 26–30 und 
danach in 5-Jahres-Schritten bis zu 71+.

X. Datenbearbeitung
Art. 40 Datenbearbeitung durch SWICA 

1.	 SWICA beschafft und verwendet personenbezo-
gene Daten der Versicherungsnehmer in Überein-
stimmung mit dem geltenden Datenschutzgesetz 
und dessen Verordnungen, den geltenden Sozial- 
und Privatversicherungsgesetzen und gemäss den 
Datenschutzbestimmungen von SWICA (SWICA-Da-
tenschutzerklärung). 

2.	 Bearbeitet werden insbesondere Stamm- und Ver-
tragsdaten (wie z.B. Vorname, Name, Anschrift, 
Postleitzahl, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Tele-
fonnummer [Mobile und Festnetz], Bankverbindun-
gen, Zivilstand, Anzahl Kinder, Daten von Bevoll-
mächtigten, finanzielle Angaben über das Ein- 
kommen), Gesundheitsdaten (Diagnose, Symptome, 
Medikationen, durchgeführte Operationen usw.), 
Daten über Behandlungen und den Behandlungs-
weg, Leistungskosten, Daten über den persönlichen 
und sozialen Lebensbereich oder auch Persönlich-
keitsprofile, Daten von anderen Versicherern, Daten 
von Leistungserbringern, Daten über schuldbetrei-
bungs- und konkursrechtliche Angelegenheiten. 

3.	 Die Daten werden zu den Zwecken bearbeitet, zu 
denen der Versicherungsnehmer im Rahmen der 
Antragstellung und des Versicherungsabschlusses 
seine Einwilligung erteilt hat, zu den Zwecken gemäss 
den geltenden AVB und ZB oder zu denjenigen, zu 
denen SWICA gemäss dem geltenden Datenschutz-
gesetz und den geltenden Sozial- und Privatversi-
cherungsgesetzen ermächtigt ist.

4.	 Insbesondere bearbeitet SWICA Daten im Rahmen 
der Antragstellung zum Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages (Beratungsgespräch, Versicherungs-
antrag, Antragsprüfung, Vertragsabschluss usw.) und 
zur Versicherungsvertragsabwicklung (Leistungsab-
wicklung, Informationsvermittlung, Kundenbetreu-
ung, Customer Journey, Integrierte Versorgung, Un- 
terbreitung von Produktangeboten, Marketing usw.) 
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses. 
Weiter wird SWICA die Daten mit mathematischen 
Methoden zu statistischen Zwecken auswerten, um 
aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse die Qualität 
und den Nutzen ihrer Dienstleistungen und Produkte 
für bestehende, ehemalige und potenzielle Versi-
cherungsnehmer weiterzuentwickeln und zu verbes-
sern und Versicherungsnehmer darüber informieren 
zu können. Ferner behält sich SWICA vor, in begrün-
deten Verdachtsfällen Abklärungen zu möglichem 
Versicherungsmissbrauch durchzuführen. Im Zusam-
menhang mit diesen Bearbeitungsvorgängen kön-
nen Persönlichkeitsprofile erstellt werden.

5.	 Die personenbezogenen Daten speichert SWICA 
elektronisch oder in Papierform und bearbeitet sie, 
um die Vertragsleistungen erbringen und die Versi-
cherungsnehmer im Hinblick auf einen zuverlässigen 
und bedürfnisgerechten Versicherungsschutz bera-
ten und betreuen zu können. 

6.	 SWICA kann Dritte (andere beteiligte Versicherer, 
Vertrauensärzte, Behörden, Anwälte und externe 
Sachverständige, Rechenzentren usw.) beauftragen, 
Dienstleistungen zugunsten des Versicherungsneh-
mers zu erbringen und an die Dritten personenbezo-
gene Daten für die Aufgabenerfüllung weiterlei- 
ten. SWICA verpflichtet die Dritten vertraglich zur 
Vertraulichkeit und Geheimhaltung sowie zur Einhal-
tung des Datenschutzgesetzes. Eine Datenweiter-
gabe kann auch zum Zweck der Aufdeckung oder 
Verhinderung eines Versicherungsmissbrauchs erfol-
gen.

7.	 Wenn SWICA den Versicherungsnehmern eine Versi-
chertenkarte abgibt, gilt diese als Ausweis über 
abgeschlossene Versicherungen gegenüber Leis-
tungserbringern. Im Falle des Abschlusses eines Pro-
duktes nach KVG wird die Karte aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen des KVG erstellt und 
enthält darüber hinaus Angaben entsprechend den 
EU-Normen als Nachweis des Versicherungsschut-
zes bei Aufenthalten im EU-Raum. Wird eine Versi-
cherung nach VVG abgeschlossen, können Angaben 
zum Umfang der Versicherungsdeckung inkl. Zusatz-
versicherungen enthalten sein.
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365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Sie da
T: +41 58 800 99 33 | swica.ch

8.	 Weitere Informationen zur Bearbeitung von Daten 
finden sich in der Datenschutzerklärung von SWICA. 
Die Datenschutzerklärung findet während der 
gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen 
SWICA und dem Versicherungsnehmer Anwendung. 
Die Datenschutzerklärung gibt insbesondere weiter-
führende Auskunft über die bearbeiteten Daten-
kategorien, die Datenbearbeitungsvorgänge, deren 
Zwecke sowie die entsprechenden Grundlagen der 
Datenbearbeitung wie auch hinsichtlich der Rechte 
der Versicherten in Bezug auf die Datenbearbeitung 
durch SWICA sowie die Dauer der Datenbearbei-
tung und der Aufbewahrungsfristen der Daten.

XI. Schlussbestimmungen
Art. 41 Mitteilungen

1.	 Alle Mitteilungen und Meldungen des Versicherungs-
nehmers sind an SWICA zu richten. Die Kontaktan-
gaben sind auf der Versicherungspolice zu finden. 
Die Versicherungsträgerin anerkennt alle derartigen 
Mitteilungen und Anzeigen als an sie selbst gerich-
tet. 

2.	 Sämtliche das Versicherungsverhältnis betreffenden 
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen (z.B. 
Zivilstandsänderung, Änderung des gesetzlichen 
Vertreters/Prämienzahlers, Wohnsitzwechsel, Ände-
rung des Geschlechts etc.) muss der Versicherungs-
nehmer SWICA umgehend schriftlich oder in einer 
anderen Form, die den Nachweis durch Text ermög-
licht, mitteilen. 

3.	 Alle Mitteilungen und Meldungen seitens SWICA 
bzw. der Versicherungsträgerin erfolgen rechtsgül-
tig an die vom Versicherungsnehmer zuletzt angege-
bene Adresse in der Schweiz oder den angegebe-
nen elektronischen Kontakt.

Art. 42 Verjährung

Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leis-
tungspflicht begründet.

Für Verträge, die vor dem 1. Januar 2022 abgeschlossen 
wurden, gilt bezüglich der Schulden des Versicherungs-
nehmers eine Verjährungsfrist von zwei Jahren.

Art. 43 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Versicherung untersteht ausschliesslich dem 
materiellen schweizerischen Recht unter Ausschluss des 
Wiener Kaufrechts, des Internationalen Privatrechts und 
anderer Kollisionsnormen. Gerichtsstand ist Winterthur, 
Geschäftssitz der SWICA Versicherungen AG.

Die rechtsgültige Adresse lautet: 

SWICA Versicherungen AG 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, Schweiz 
Telefon +41 (0)52 244 22 33 
swica.ch/kontakt
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